
Für Ihren Steinmetz! 

Grabmalantrag 
 

Gemeindeverwaltung         Seite 1 

Hauptstraße 40 

73342 Bad Ditzenbach 

 

Antrag auf Aufstellung eines Grabmals auf dem Friedhof in  

□ Bad Ditzenbach       □ Gosbach  □ Auendorf 
 

Name des Verstorbenen:     verstorben am: 

 
 

Grabart: 

□ Wahlgrab doppelbreit 

□ Wahlgrab doppeltief 

□ Reihengrab 

□ Urnenwahlgrab 

□ Urnenreihengrab 
 

Grabmal: 

Werkstoff: 

 

Farbe: 

 

Art und Umfang der Beschriftung: 

 
 

Grabsockel: 

Werkstoff: 

 

Farbe: 

 
 

Bei einer Zweitbelegung sind der Grabstein und die Fundamente zu entfernen. 
 

Bestandteil des Antrages ist die zeichnerische Darstellung der zu erstellenden 

Grabmalanlage (siehe nächste Seite) 
 

Hiermit genehmigt die Friedhofsverwaltung den 

Grabmalantrag entsprechend den Vorgaben durch 

die Friedhofsatzung. Die Antragsunterlagen der 

sicherheitsrelevanten Daten wurden auf ihre Voll-

ständigkeit hin überprüft. Für die Planung der 

Standsicherheit der Grabanlage entsprechend den 

Vorgaben der TA Grabmal und die Ausführung der 

Arbeiten sind ausschließlich der Dienst-

leistungserbringer und der Nutzungsberechtigte/ 

Verfügungsberechtigte, der den sachkundigen 

Dienstleistungserbringer beauftragt hat, 

verantwortlich. Wenn die Dokumentation der Ab-

nahmeprüfung nicht vorliegt, wird ein Dritter mit 

der Abnahmeprüfung beauftragt. Die Kosten 

hierfür übernimmt der Nutzungsberechtigte.  

Bad Ditzenbach, den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Nutzungsberechtigten bzw. 

Verfügungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Datum, Firmenstempel, Unterschrift 

Dienstleistungserbringer 



           Seite 2 

Raum für Zeichnungen, welche alle beantragten Bestandteile des vorseitigen Grabmal-

antrages enthalten: 

Vorder- und Seitenansicht, Fundamentierung und Verdübelung mit genauen Maßangaben 

(Sonderzeichnungen sind beizuheften) 
 

                        Maßstab:______/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


